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Der Freistaat Thüringen bekennt sich zu seiner Verantwortung für Erhalt und Fortentwicklung der Kulturlandschaft (siehe 
1.2). Regionale Vielfalt und hohe Qualität sollen als deren bestimmende Merkmale sowohl in den städtischen wie auch 
den ländlich geprägten Räumen auch weiterhin eine tragende Säule eines weltoffenen und attraktiven kulturellen Lebens 
sein.  

 
Erfordernisse der Raumordnung 
2.5.1  G  1In allen Landesteilen soll eine ausreichende und angemessene Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum gesichert werden. 2Der Wohnraum soll insbesondere für die Bedürfnisse einer weniger 
mobilen, älteren und vielfältigeren Gesellschaft mit einer sinkenden Anzahl von Haushalten weiterentwickelt 
werden. 3Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die die Wohnraumversorgung beeinträchtigen, 
sollen vermieden werden.  
Begründung zu 2.5.1 

Die historisch gewachsene, für Thüringen typische kleinteilige und polyzentrische Siedlungsstruktur hat dazu geführt, 
dass alle Teilräume Thüringens als Wohnstandorte genutzt werden. Insbesondere der demografische und gesellschaftli-
che Wandel erfordert für die Sicherung der Wohnfunktionen Anpassungsmaßnahmen. Klimaschutz, steigende Energie-
preise und die Endlichkeit fossiler Brennstoffe fordern beispielsweise zu Energiesparkonzepten heraus, die sich auch in 
moderner Gebäudeisolierung niederschlagen.  

Die Folgen des demografischen Wandels hinsichtlich der Veränderungen der Wohnstrukturen zeichnen sich bereits ab. 
Die in der Vergangenheit anzutreffende (Groß-)Familie spaltet sich zunehmend in Klein- und Kleinsthaushalte auf. Die 
Lebenserwartung der Menschen steigt. Ältere Menschen möchten zumeist möglichst lang und selbstbestimmt in ihrem 
gewohnten Umfeld verbleiben. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Haushalte mit Kindern auf einen vergleichsweise niedrigen 
Stand, traditionelle Familienhaushalte werden durch vielfältigste Formen des Zusammenlebens von Menschen ergänzt. 
Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt der letzten Jahrzehnte verringert darüber hinaus die für das Wohnen zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen, insbesondere vieler älterer Haushalte. Der Wohnungsmarkt muss diesen Veränderungen 
Rechnung tragen, indem er etwa Wohnungsgrößen und -zuschnitte verändert und Wohnungen flexibel und altersgerecht 
gestaltet. Dabei soll auch die soziale und demografische Vielfalt in den Wohnquartieren angestrebt werden. In Landes-
teilen mit einer langfristig sinkenden Anzahl der Haushalte wird eine weitere Reduzierung des Wohnungsbestands zur 
Marktstabilisierung erforderlich sein. Dabei werden auch bisherige und zukünftige Wohnstrukturen und Aspekte des 
Städtebaus berücksichtigt. 

 
2.5.2 Z 1Grundschulen oder Gemeinschaftsschulen ab Klassenstufe 1 sind in allen Zentralen Orten 
zur Verfügung zu stellen. 2Diese Bildungsfunktion darf durch Erhalt, Ansiedlung, Erweiterung und wesentli-
che Änderung von Schulstandorten der Primarstufe außerhalb der Grundzentren nicht oder nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 
2.5.3 Z Regelschulen bzw. Schulen mit vergleichbaren abschlussbezogenen Bildungsgängen sind 
in Zentralen Orten höherer Stufe und bei einem tragfähigen Einzugsbereich in den Grundzentren zur Verfü-
gung zu stellen.  
2.5.4 Z 1Zur Hochschulreife führende Schulen oder zur Hochschulreife führende Bildungsgänge in 
Gemeinschafts- und Gesamtschulen sind in Oberzentren, Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzent-
rums und Mittelzentren zur Verfügung zu stellen. 2Diese Bildungsfunktion darf durch Erhalt, Ansiedlung, Er-
weiterung und wesentliche Änderung von Schulstandorten der Sekundarstufe außerhalb der Mittel- und 
Oberzentren nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 3Sofern eine Standortsicherung in Mittelzent-
ren nicht möglich ist, ist eine funktionsgerechte Lösung durch interkommunale Zusammenarbeit erforderlich. 
Begründung zu 2.5.2 bis 2.5.4 

Die rückläufigen Schülerzahlen der vergangenen Jahre hatten zahlreiche Schließungen von Schulstandorten zur Folge. 
Grund- und Regelschulen verfügen jedoch gerade im ländlich geprägten Raum oft über ein anderweitig nicht auszuglei-
chendes Bildungs- und Kulturpotenzial. Sie sichern nicht nur das Schulangebot, sondern sie sind Ort des kulturellen 
Lebens und tragen damit zum Erhalt von Weiterbildungs-, Sport- und Freizeitangebot einer Gemeinde bei. Flexibler und 
generationsübergreifend ausgebaute Angebote und Liegenschaften bzw. deren Mitnutzung tragen zur Auslastung und 
zum  Erhalt  der Einrichtung bei bzw. ermöglichen eine Anpassung an die Erfordernisse des demografischen Wandels, 
den arbeitsmarktpolitischen Bedarf und das Erwerbsleben. 

Die Schülerzahlen in den Zentralen Orten höherer Stufe und deren Verflechtungsbereichen werden auch unter den Be-
dingungen des demographischen Wandels leistungsfähige Regelschulen bzw. Schulen mit vergleichbaren abschlussbe-
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zogenen Bildungsgängen ermöglichen. Bei den Grundzentren ist die Sicherung der Regelschule von einem dauerhaft 
tragfähigen Einzugsbereich abhängig.  

Mit der Zuordnung der Grundschulen oder Regelschulen bzw. Schulen mit vergleichbaren abschlussbezogenen Bil-
dungsgängen zu den Zentralen Orten ist kein Ausschluss weiterer Bildungseinrichtungen der entsprechenden Bildungs-
stufe an anderer Stelle im Planungsraum verbunden. Allerdings genießen die Schulstandorte in den Zentralen Orten 
Vorrang. Erforderlich sind regional abgestimmte Kapazitätsplanungen und Entwicklungsstrategien unter Berücksichti-
gung der zumutbaren Erreichbarkeit der Grundschulen von den Wohnorten der Schüler.  

Zur Hochschulreife führende Schulen und Bildungsgänge stellen ein Kernelement des mittelzentralen Funktionsspekt-
rums dar. Genau wie die Grundschulen in den Grundzentren bieten die zur Hochschulreife führenden Schulen und Bil-
dungsgänge ein erhebliches Bildungs- und Kulturpotenzial auch über die eigentliche schulische Funktion hinaus. Sie 
stärken die Mittelzentren in ihrer Stabilisierungs- und Entwicklungsfunktion elementar (siehe 2.2.9). Insbesondere der 
demografische Wandel kann aber dazu führen, dass die derzeitigen Strukturen nicht in allen Teilen Thüringens aufrecht-
erhalten werden können. Neue Organisationsformen, insbesondere hinsichtlich interkommunaler Zusammenarbeit, kön-
nen aber zu einer nachhaltigen Sicherung der Bildungsfunktion und damit zur Stärkung der Mittelzentren beitragen. 

 
2.5.5  G 1Universitäten, Fachhochschulen sowie die Staatliche Studienakademie sollen unter Be-
rücksichtigung gewachsener Infrastrukturen gesichert werden. 2Raumbedeutsame Planungen und Maßnah-
men, die die vorhandenen Wissenschafts- und Forschungsstandorte beeinträchtigen, sollen vermieden wer-
den. 
Begründung zu 2.5.5 

Thüringen verfügt mit seinen vier Universitäten (Erfurt, Ilmenau, Jena, Weimar), der Musikhochschule (Weimar) und den 
vier Fachhochschulen (Erfurt, Jena, Nordhausen, Schmalkalden) über eine weitgehend aufeinander abgestimmte und 
ausdifferenzierte Hochschullandschaft. Ergänzt wird diese durch Hochschulen in freier Trägerschaft (Erfurt, Gera) sowie 
die Staatliche Studienakademie Thüringen (mit ihren Berufsakademien in Eisenach und Gera).  

Aus strukturpolitischen Überlegungen und im Sinne einer räumlich ausgewogenen Entwicklung aller Landesteile sollen 
Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs in allen Teilräumen Thüringens zur Verfügung gestellt und eine angemes-
sene Versorgung mit Ausbildungs- und Weiterbildungsangeboten sichergestellt werden. Dabei sollen gewachsene Infra-
strukturen berücksichtigt und mittelfristig an den derzeitigen Hochschulstandorten erhalten werden. In den Oberzentren 
Erfurt und Jena ist eine Konzentration von Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen zu verzeichnen. Die Hoch-
schulstandorte Weimar, Ilmenau, Nordhausen und Schmalkalden tragen zu einer Stabilisierung, Stärkung und positiven 
Entwicklung der Mittelzentren bei.  

Sowohl in den Ober- als auch Mittelzentren erfolgt durch Studierende sowie Personal der Hochschulen eine verstärkte 
Infrastrukturnachfrage, was sich auf Wohnraum- sowie Mobilitätsangebote auswirkt und Anforderungen an die Erreich-
barkeit mit dem ÖPNV und finanzierbaren (studentischen) Wohnraum richtet. 

 
2.5.6  G  1In allen Landesteilen sollen Sportanlagen und -einrichtungen in zumutbarer Entfernung für 
alle sozialen Gruppen und Altersgruppen bedarfsgerecht zur Verfügung stehen. 2Standorte für Sportanlagen 
und -einrichtungen mit überörtlicher Bedeutung sollen sich am System der Zentralen Orte orientieren. 
3Sportanlagen und -einrichtungen sollen bedarfsgerecht in das Verkehrsnetz, insbesondere in den ÖPNV, 
eingebunden werden. 
Begründung zu 2.5.6 

Öffentliche Sport- und Spielanlagen im Sinne des Thüringer Sportfördergesetzes sind auf Grund der erzieherischen, 
gesundheitlichen und sozialen Wirkungen des Sports wichtige Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge der Be-
völkerung in den Städten und Gemeinden und sollen in qualitativ angemessener und quantitativ ausreichender Anzahl 
vorhanden sein. Sie steigern den Wohn- und Freizeitwert und sollen den Erfordernissen des Breiten-, Schul- und Leis-
tungssports unter Berücksichtigung kultureller und touristischer Aspekte Rechnung tragen. 

Unterschiedliche Sportformen und Zentralitätsstufen der Orte stellen unterschiedliche Ansprüche an die Bereitstellung 
von Sportanlagen und -einrichtungen (Größe, Ausstattung und Einzugsbereich). Insbesondere Sportanlagen und -ein-
richtungen mit hohem Nutzer bzw. Zuschauerpotenzial erfordern zudem eine günstige Verkehrsanbindung. Unter den 
Aspekten des sparsamen Umgangs mit Flächen sowie der Reduzierung des CO2-Ausstoßes ist insbesondere eine leis-
tungsfähige Einbindung in das Netz des ÖPNV erforderlich. 

Die bevorzugte Orientierung auf Zentrale Orte gilt nicht für standortgebundene Sportanlagen und -einrichtungen.  

 


